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für Rückfragen:
Telefon : + 49(89\5597 -221 7
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wg. Unterlassung

anliegende(s) Schriftstück(e) erhalten Sie zum Zwecke der Zustellung gemäß S 174 ZPO mit der

Bitte, den Empfang hierunter zu bescheinigen und die Bescheinigung umgehend hierher

zurückzusenden.

bitte nicht abtrennen

Empfangsbekenntn¡s
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Oberlandesgericht M ü nchen
Gerichtsabteilung (Zivil)

Oberlãndesgericht München 80097 München

Rechtsanwälte
C'M'S'Hasche Sigle
lm Zollhafen 18

50678 Köln

lhr Zeichen

Hausanschrift
Prielmayerstraße 5
80335 München

Haltestelle
Hauptbahnhof;
U-Bahn, S-Bahn, Bus,
Straßenbahn:
Karlsolatz lStachus)

Nachtbriefkasten
Justizpalast,
Prielmayerstraße 7,
80335 München

Kommunikation
Telefon:

siehe oben
Telefax:

siehe oben

Bitte bei Antwort angeben
Akten- / Geschäftszeichen

29 U 1917116

für Rückfragen:
Te lef on : + 49 (89)5597 -221 7

Telefax: +49(89)5597-3 57 0 oder -27 47

Zimmer: Pforte

Sie erreichen die zuständige Stelle am besten:

Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 12:00 Uhr und

13:00 Uhr bis 15:15 Uhr

Freitag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Datum

17.08.2017

ln Sachen
Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH ./. Eyeo GmbH

wg. Unterlassung

Sehr geehrte Damen und Herren Rechtsanwälte,

anliegend erhalten Sie das Urteil vom 17.08.2017

Mit freundlichen'Grüßen

Mühlbauer, JSekr'in
U rku ndsbeamtin der Geschäftsstelle
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



OBERLANDE SGERICHT MUNCHEN
Beglaubigte Abschrift

Aktenzeichen: 29 U 1917/16

33 O 5017115 Landgericht München I

Verkündet am 17. August 2017

Die Urkundsbeamtin:

Honold, JAng

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Johannes

Vogel und Stefan Rohr, Hultschiner Straße 8,81677 München,

- Klägerin und Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächti gte :

Lausen Rechtsanwälte, Residenzstraße 25, 80333 München'
Gz.:4427114 Sch / WETT

gegen

Eyeo GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Till Faida und Felix Dahlke, Lichtstraße 25,

50825 Köln,

- Beklagte und Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigte :

Rechtsanwälte C'M'S'Hasche Sigle, Im Zollhafen 18, 50678 Köln,
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hat der 2g.zivtrsenat des oberlandesgerichts München durch vorsitzenden Richter am ober-

landesgericht Müller sowie Richterin am Oberlandesgericht Dr' Holzinger und Richter am

Oberlandesgericht Cassardt auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 9' Matz20l7

für Recht erkannt:

I. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts München I vom 22'Màrz

201 6 wird zurückgewiesen.

II. Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

III. Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte

kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 115% des vollstreckbaren

Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von

ll5 % des zu vollstreckenden Betrags leistet.
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Gründe

Die parteien sûeiten um die lauterkeitsrechtliche Zulässigkeit eines Internetwerbeblockers'

Die Klägerin betreibt unter dem Domainnamenwww.sueddeutsche.de einen werbefinanzierten

Internetauftritt, mit dem sie journalistische Inhalte und werbung unentgeltlich öffentlich zu-

gänglich macht.

Die Beklagte bietet unentgeltlich die Software Adbtock Plus an, die der Unterdrückung von

V/erbeeinblendungen beim Aufruf einer Internetseite dient. Diese Software besitzt selbst keine

eigene Filter-Funktionalität, um onlinewerbung zu blockieren, und muss deshalb mit Vorgaben

dazu ergänzt werden, welche Werbeinhalte blockiert werden sollen. Diese Vorgaben sind in so-

genannten Filterlisten (auch Blacklists genannt) enthalten, auf welche die Software zugreifen

kann.

Entsprechend der - vom Nutzer abänderbaren - Voreinstellung der Software wird Werbung wei-

terhin angezeigt, die nach den sogenannten Acceptable-Ads-Kriterien der Beklagten als nicht

störend eingestuft und in sogenannten Whitelists zusammengestellt ist. Jeder Internetseitenbe-

treiber hat die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen am ,,Whitelisting" teilzunehmen

und seine Seiten freischalten zu lassen. Von den Betreibern größerer Internetseiten erhält die

Beklagte Zahlungen für das Whitelisting.

Beim Aufruf der Internetseite der Klägerin werden die Inhalte der Seite im Browser - etwa Tex-

te, Bilder, Angaben zur Menüführung, rechtliche Hinweise oder Werbeinhalte - von verschie-

denen Servern aus zugeliefert. Einer dieser Server ist ein sogenannter Adserver, von dem Wer-

bung für diese Internetseite ausgespielt wird. Die Installation und Aktivierung der Software der

Beklagten bewirkt, dass jedenfalls die Ausspielung von Werbung vom Adserver unterbunden

wird. Dies führt unter anderem auch zu einer abweichenden Darstellung des Layouts der Inter-

netseite der Klägerin im Browser des betreffenden Nutzers.

A



- Seite 4 -

Die Klägerin hat das Angebot der werbeblocker-software zur vorbereitung eines whitelistings

als unlautere gezielte Mitbewerberbehinderung angesehen und mit ihrer Klage' welcher die Be-

klagte entgegengetreten ist, deswegen Unterlassungs-, Schadensersatz- und Auskunftsansprü-

che gegen die Beklagte geltend gemacht'

Mit urteil vom 22. März 2017 (MMR 2016, 406 ff .), auf dessen tatsächliche Feststellungen er-

gänzend Bezuggenommen wird, hat das Landgericht die Klage abgewiesen'

Hiergegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Berufung. Sie wiederholt und vertieft ihr vorbrin-

gen aus dem ersten Rechtszug und stützt ihre Ansprüche nunmehr zudem darauf, dass die bean-

standete Vorgehensweise der Beklagten auch eine aggressive geschäftliche Handlung i. S. d.

$ 4a UWG darstelle.

Sie beantragt,

L das landgerichtliche Urteil aufzuheben;

II. der Beklagten unter Androhung eines Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- € oder einer Ordnungs-

haft bis zu sechs Monaten - Ordnungshaft auch für den Fall, dass das Ordnungsgeld nicht beige-

trieben werden kann - wegenjeder Zuwiderhandlung zu untersagen,

in der Bundesrepublik Deutschland unentgeltlich die Software Adblock Plus anzubieten, zu be-

werben und/oder zu vertreiben, sofern diese die Anzeige und/oder das Laden von Inhalten, ins-

besondere Werbeinhalten, auf der Internetseite www.sueddeutsche.de verhindert, wenn dies zur

Vorbereitung der nachfolgenden Aufgabe der zunächst bewirkten Verhinderung durch ,,\ühite-

listing" geschieht, wie in den nachfolgenden Screenshots dargestellt:
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Anfang der lnternetseite ohne installierten Adblock Plus
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Mitte der Internetseite ohne installieften Adblock Plus
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Fußleiste der Internetseite ohne installierten Adblock Plus
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Anfang eines Artikels ohne installierten Adblock Plus
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Abschluss eines Artikels ohne installierten Adblock Plus
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Ende eines Artikel-Links ohne installierten Adblock Plus
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IV. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin jeden Schaden zu ersetzen'

der der Klägerin durch die Handlungen der Beklagten gemäß Ziffer l' [richtig: IL] entstanden ist'

Die Beklagte verteidigt das angegriffene Urteil und beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat die Klägerin auf Nachfrage erklärt, dass sich

die Klage und damit auch die Berufung gegen ein V/hitelisting sowohl ohne als auch gegen

Entgelt richteten.

Im übrigen wird auf die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und

auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 9. März20l7 Bezug genommen.

-Seitell-

B

Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg.

I. Entgegen der Auffassung der Beklagten hat die Klägerin nicht dadurch einen neuen Streitge-

genstand in das Berufungsverfahren eingeführt, dass sie sich nunmehr darauf beruft, die bean-

standeten Handlungen des Anbietens, Bewerbens und Vertreibens der Software der Beklagten

stellten auch aggressive geschäftliche Handlungen i. S. d. $ 4a UWG dar.

Der Streitgegenstand wird durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch ge-

nommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt bestimmt, aus dem der Kläger

die begehrte Rechtsfolge herleitet. Zu dem Lebenssachverhalt, der die Grundlage für die Be-

stimmung des Streitgegenstands bildet, rechnen alle Tatsachen, die bei einer natürlichen Be-

trachtungsweise zu dem durch den Vortrag des Klägers zur Entscheidung gestellten Tatsachen-

komplex gehören. Ob der vorgetragene Lebenssachverhalt die Voraussetzungen mehrerer Ver-

botsnormen erfüllt, ist für die Frage, ob mehrere Streitgegenstände vorliegen, ohne Bedeutung;

die rechtliche Würdigung der beanstandeten konkreten Verletzungshandlung ist allein Sache

des Gerichts (vgl. BGH GRUR 2016, 292 - TreuhandgesellschaftTz.11 m. w. N).
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Im Streitfall hat die Klägerin durch die Einbeziehung der rechtlichen Würdigung des von An-

fang an beanstandeten Verhaltens der Beklagten als aggressive geschäftliche Handlungen weder

den Klageantrag geändert noch einen neuen Tatsachenkomplex eingeführt, so dass der Streitge-

genstand dadurch unverändert geblieben ist. Da mithin keine Klageänderung durch Erweiterung

vorliegt, sind entgegen der Auffassung der Beklagten die Anforderungen des $ 533 ZPO im

Streitfall ohne Bedeutung.

II. Die Berufung ist unbegründet'

1. Der Unterlassungsantrag (Berufungs antrag Ziffer II.) ist auf das Verbot des unentgeltlichen

Anbietens, Bewerbens oder Vertreibens der Software zur Blockierung von Inhalten auf der In-

ternetseite der Klägerin gerichtet, wenn dieses Blockieren zur Vorbereitung eines Whitelistings

unabhängig davon geschieht, unter welchen Bedingungen dieses Whitelisting erfolgen soll. Da

nicht jede Art des V/hitelistings den Unlauterkeitsvorwurf begründet, erfasst der Antrag jeden-

falls auch Handlungen, die nicht unlauter sind, und ist deshalb insgesamt unbegründet'

a) Allerdings ist das Landgericht zu Recht davon ausgegangen, dass die Klägerin als Mitbewer-

berin der Beklagten gemäß $ 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG lauterkeitsrechtliche Unterlassungsansprüche

gegen diese geltend machen kann.

aa) Nach $ 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG ist Mitbewerber jeder Unternehmer, der mit einem oder mehre-

ren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager von 'Waren oder Dienstleistungen in einem

konkreten Wettbewerbsverhältnis steht. Ein konkretes 'Wettbewerbsverhältnis liegt vor, wenn

beide Parteien gleichartige Waren oder Dienstleistungen innerhalb desselben Endverbraucher-

kreises abzusetzenversuchen mit der Folge, dass das konkret beanstandete Wettbewerbsverhal-

ten des einen Wettbewerbers den anderen beeinträchtigen, das heißt im Absatz behindern oder

stören kann (vgl. BGH Urt. v.26. Januar 2017 -IZR2l7lI5, juris, - WettbewerbsbezugTz.16;

GRUR 2017,397 - World of Warcraft II,Tz.45; jeweils m. w. N.).
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bb) Die unternehmerische Tätigkeit der Klägerin als Anbieterin werbefinanziettet Internetinhal-

te ist durch ihr Auftreten auf zwei verschiedenen Märkten gekennzeichnet'

(1) Zum einen bietet die Klägerin gegen Entgelt Gelegenheit für die Wiedergabe von Vy'erbung

in ihrem Internetauftritt an, woraus sie sich zumindest zum Teil finanziert. Es kann dahinstehen,

ob sie auf diesem Markt der Beklagten als Mitbewerberin gegenübersteht'

(2) Denn zum anderen bietet die Klägerin den Nutzern ihre Inhalte unentgeltlich an. Diese Un-

entgeltlichkeit steht hier - anders als etwa bei werbefreien Rundfunkprogrammen (vgl. OLG

München, Urt. v. 27. Juli2}Il -U 2879116 Kart - Frequenzwechse|) - der Anwendung des Lau-

terkeitsrechts nicht entgegen, weil die Leistungen der Klägerin gleichwohl abgesetzt - das heißt,

im weitesten Sinne gegen Entgelt vertrieben (vgl. KAhler ii: Kohler/Bornkamm, UWG,

35. Aufl. 2017, $ 2 UWG R2.95 i. V. m. Ftz.2l; Keller in Harte-Bavendamm/Henning-Bode-

wrg, UWG, 4. Aufl. 2016, $ 2 Rz. 125 i. V. m. Pt2.27; Sosnitza in: Ohly/Sosnitza, UWG,

7. Aufl. 2016, $ 2 UV/G Ft2.45 Lehmler in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechts-

schutz - Urheberrecht - Medienrecht,3.Aufl. 2015, $2 UWG R2.63 i.V.m. Rz. 11;jeweils

m. w. N.) - werden. Denn auch das Angebot journalistischer Inhalte ist als Leistung anzusehen,

durch welche die Attraktivität des gesamten Internetauftritts einschließlich der Werbeinhalte

erhöht wird und die deshalb Teil dessen ist, was durch die fiir die V/erbeinhalte geleisteten Ent-

gelte abgegolten wird (vgl. BGH GRUR 2004,602[603] - 20 Minuten Köln).

Jedenfalls auf dem Markt, auf dem die Klägerin ihre Inhalte den Nutzern anbietet, tritt die Be-

klagte mit dem angegriffenen Verhalten mit dieser in V/ettbewerb. Das von der Beklagten ange-

botene Programm mit Werbeblocker-Funktion stellt zwar eine andersartige gewerbliche Leis-

tung dar als diejenige, welche die Klägerin den Nutzern präsentiert. Die Beklagte wendet sich

mit ihrem Angebot aber ebenso wie die Klägerin - wenn auch mit umgekehrter Zielrichtung -

an die Nutzer. V/ährend die Klägerin möglichst viele Nutzer zu erreichen versucht, die ihre In-

halte und insbesondere die darin enthaltene V/erbung abrufen, wendet sich die Beklagte an Nut-

zer, die beim Abruf der von der Klägerin angebotenen Inhalte die damit verbundene Werbung

nicht mitabrufen wollen. Eine geringere Anzahl von Werbeabrufen fi.ihrt unmittelbar zu gerin-

geren Einnahmen der Klägerin und behindert diese im Absatz ihrer Werbeplatze (vgl. BGH

GRUR 2004, 877 Í8791 - Werbeblocker zu einem den Empfang von Fernsehwerbesendungen

blockierenden Gerät).
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b) Das beanstandete Angebot der Beklagten stellt auch eine geschäftliche Handlung i' s'd' $ 2

Nr. 1 UV/G dar.

Nach dieser Vorschrift ist geschäftliche Handlung jedes Verhalten einer Person zugunsten des

eigenen Unternehmens vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss, das mit der Förderung des

Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der

Durchführung eines Vertrags über Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt'

Zu Recht hat das Landgericht darauf abgestellt, dass die Beklagte ihr Programm selbst zwar rLn'

entgeltlich anbietet, dieses Angebot aber der Vorbereitung der entgeltlichen Aufnahme größerer

Internetseitenbetreiber in die Whitelist dient. Damit besteht der erforderliche objektive Zusam'

menhang mit dem Abschluss oder der Durchführung eines Vertrags über den Absatz von

Dienstleistungen, nämlich über das Whitelisting gegen Entgelt'

Für die Beurteilung, ob ein Verhalten eine geschäftliche Handlung darstellt, ist unerheblich, ob

das angegriffene Verhalten selbst oder die damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte gera-

de gegenüber dem Mitbewerber erfolgen, der dagegen lauterkeitsrechtlich vorgeht.

c) Der Klägerin steht der geltend gemachte Anspruch gleichwohl nicht zu, weil nicht jedes zu

verbietende Verhalten unlauter ist, insbesondere die von der Klägerin mit der Berufungsbe-

gründung als verletzt gerügten Tatbestände der gezielten Mitbewerberbehinderung i. S. d. $ 4

Nr. 4 UV/G oder der aggressiven geschäftlichen Handlung i. S. d. $ 4a UWG erfüllt.

aa) Die Klägerin verfolgt einen Unterlassungsanspruch hinsichtlich des Angebots der Software

der Beklagten, der nur voraussetzt, dass die Blockienrng von Inhalten auf der Internetseite der

Klägerin der Vorbereitung eines - wie auch immer ausgestalteten - Whitelistings dient, Er er-

fasst damit auch den Fall, dass das Angebot der Software auf die Vorbereitung lediglich eines

unentgeltlichen Whitelistings gerichtet ist. Insoweit fehlt es schon an einer geschäftlichen

Handlung, ohne die ein lauterkeitsrechtlicher Unterlassungsanspruch nicht in Betracht kommt

(vgl. BGH GRUR 2006,428 - Abschleppkosten-lnkassoTz.12 m. w. N.).
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Denn diese Gestaltung verlässt das von def Beklagten derueitpraktizierte Geschäftsmodell' bei

dem sie sich über die Einnahmen aus den von ihr mit einigen seitenbetreibern geschlossenen

entgeltlichen verträgen finanziert. v/ird das whitelisting nicht zumindest teilweise gegen Ent-

gelt, sondern immer unentgeltlich angeboten, so werden die Leistungen der Beklagten nicht ab-

gesetzt, das heißt im weitesten Sinne gegen Entgelt vertrieben, so dass es an dem für die An-

nahme einer geschäftlichen Handlung erforderlichen Unternehmensbezug fehlt (vgl' Kt;hler'

a.a.o., $2 uwc Rz.2l; Keller, a.a.o., $2 R2.27; Sosnitza' a.a.o., $2 UV/G P.lz'45;

Lehmler, a. a. O., $ 2 UWG Rz. 1 1; jeweils m' w' N')'

bb) Im übrigen stellen die beanstandeten Handlungen keine gezielte Mitbewerberbehinderung

i. S. d. $ 4 Nr. 4 UWG dar.

(1) Da der auf eine Verletzungshandlung gestützte Unterlassungsanspruch in die Zukunft ge-

richtet ist, ist er nur begründet, wenn das beanstandete Verhalten der Beklagten sowohl zum

Zeitpunkt seiner Vornahme unlauter war als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung in der Beru-

fungsinstanz unlauter ist (vgl. BGH, Urt. v. 2.}y'rärz2017 -l ZR 41116, juris, - Komplettküchen

Tz. 13 m. w. N.). Nach den mit der Klage vom 19. Marz 2015 angegriffenen Handlungen der

Beklagten ist zwar das Lauterkeitsrecht mit Wirkung ab dem l0.Dezember 2015 durch das

Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren V/ettbewerb (BGBI. 2015, S'

2153) novelliert worden, der Tatbestand der gezielten Mitbewerberbehinderung, der sich in $ 4

Nr. 10 UV/G a. F. und g 4 Nr. 4 UWG wortgleich findet, hat sich aber in der Sache nicht geän-

dert (vgl. BGH, a. a. O. - World of Warcraft IITz.48).

(2) Eine unlautere Behinderung von Mitbewerbern i. S. d. $ 4 Nr. 4 UWG setzt eine Beeinträch-

tigung der wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten der Mitbewerber voraus, die über die

mit jedem V/ettbewerb verbundene Beeinträchtigung hinausgeht und bestimmte Unlauterkeits-

merkmale aufweist. Unlauter ist die Beeinträchtigung im Allgemeinen dann, wenn gezielt der

Zweckverfolgt wird, Mitbewerber an ihrer Entfaltung zu hindern und sie dadurch zu verdrän-

gen, oder wenn die Behinderung dazu führt, dass die beeinträchtigten Mitbewerber ihre Leis-

tung am Markt durch eigene Anstrengung nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung brin-

gen können. Ob diese Voraussetzungen erfi.illt sind, lässt sich nur aufgrund einer Gesamtwürdi-

gung der Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Interessen der Mitbewerber,

Verbraucher und sonstiger Marktteilnehmer sowie der Allgemeinheit beurteilen (vgl. BGH,

a. a. O., - World of Waruaft IITz.49 m. w.N.).
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(3) Danach sind das unentgeltliche Anbieten, Bewerben oder Vertreiben der Software zur Blo-

ckierung von Inhalten, wie sie die Beklagte vornimmt, nicht gemäß $ 4 Nr' 4 UWG unlauter'

aaa) Die Blockierung von werbung als solche (das Blacklisting) begründet nicht den vorwurf

der gezielten Mitbewerberbehinderung'

a-1) Der Streitfall bietet keinerlei Anhaltspunkte fiir die Annahme, die Beklagte verfolge mit

ihrem Angebot den Zweck, die Klägerin oder andere Anbieter von Internetinhalten, die Wer-

bung enthalten, zu verdrängen, sondern setzt deren Leistungen vofaus (vgl' auch BGH GRUR

2014, 7 85 - Flugvermittlung im Internet Tz' 25)'

a-2) Eine unlautere produktbezogene Behinderung kommt beim Vorliegen einer unmittelbaren

Einwirkung auf das produkt des Mitbewerbers - etwa dadurch, dass dieses vernichtet oder be-

schädigt wird - in Betracht. An einer solchen unmittelbaren Einwirkung auf die von der Kläge-

rin angebotenen Dienstleistungen durch die Beklagte fehlt es im Streitfall.

Die Beklagte wirkt auf die abrufbaren Internetinhalte der Klägerin und namentlich auch auf die

darin enthaltene Werbung nicht unmittelbar ein (vgl. BGH, a. a. O., - Werbeblocker 5.879). Sie

ermöglicht es den Nutzern lediglich, nicht alle von der Klägerin angebotenen Inhalte

- insbesondere nicht die Werbeinhalte - abzurufen oder (edenfalls nach dem Vorbringen der

Klägerin) auf dem Rechner des Nutzers die Anzeige eines Teils der abgerufenen Daten zu ver-

hindem (sogenanntes element hiding). In beiden Fällen bleibt das an die Gesamtheit der Nutzer

gerichtete Angebot der Klägerin auf den Servern unverändert; lediglich beim konkreten, das

programm der Beklagten verwendenden Nutzer erfolgt die von diesem gewünschte Nichtanzei-

ge bestimmter, von der Klägerin für die Anzeige vorgesehener Inhalte.

Entgegen der Auffassung der Klägerin kann darin, dass Inhalte nicht von den entsprechenden

Servern abgerufen werden, kein lauterkeitsrechtlich relevanter unmittelbarer Eingriff in das

Serververhalten gesehen werden, denn die Server und ihre Inhalte werden nicht verändert. Dass

diese Inhalte nicht abgerufen werden, läuft lediglich der Vorstellung der Klägerin zuwider, dass

derjenige, der ihre journalistischen Inhalte abruft, auch die anderen von ihr über ihre Internet-

seite angebotenen Inhalte abrufen müsse; die Enttäuschung der Erwaftung, dass beide Arten

von Inhalten nur zusammen abgerufen werden, ist indes nicht geeignet, den Vorwurf der Unlau-

terkeit zu begründen.
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Auch soweit es zu einem element hiding kommen mag, findet dieses lediglich bei den bereits

vom Nutzer abgerufenen und auf dessen Rechner gespeicherten Daten statt. Es ist nicht unlau-

ter, dem Nutzer die Möglichkeit an die Hand zu geben, von der Klägerin angebotene v/erbein-

halte von deren sonstigen Angebot zu trennen und diese - anders als das sonstige Angebot -

nicht wahrnehmen zu müssen (vgl. BGH, a. a. O., - Werbeblocker 5.879), oder bestimmte, sich

bereits in seiner Einflusssphäre befindlichen Daten unangezeigt zu lassen. Da die grundsätzli-

che Entscheidung zur Ausblendung von'Werbeinhalten vom Nutzer getroffen wird, ist es lau-

terkeitsrechtlich ohne Belang, dass dieser sowohl die technische Ausführung im Detail als auch

die Ausgestaltung der Whitelist-Vereinbarungen mit den Seitenbetreibern der Beklagten über-

lässt.

Auch eine mittelbare Einwirkung auf die Ware oder Dienstleistung eines Mitbewerbers kann

unlauter sein. So verhält es sich etwa bei dem Vertrieb von Waren oder Dienstleistungen, die

geeignet sind, Dritten einen unberechtigten kostenlosen Zugang zu einer entgeltlich angebote-

nen Leistuîg z'tr verschaffen (vgl. BGH, a. a. O., - Werbeblocker S.879 m. w.N.). Eine solche

Fallgestaltung liegt im Streitfall indes schon deshalb nicht vor, weil die Klägerin selbst ihre

Inhalte den Nutzern kostenlos anbietet.

Die von der Beklagten über den Vertrieb des V/erbeblockers dem Nutzer angebotene technische

Auswahlmöglichkeit hindert die Klägerin nicht daran, ihre Leistungen auf dem Markt in ange-

messener V/eise zur Geltung zu bringen. Zwar läuft der Einsatz des V/erbeblockers dem Inte-

resse der Klägerin zuwider, nicht nur mit ihren journalistischen Inhalten, sondern insbesondere

auch mit ihren Werbeinhalten möglichst viele Nutzer zu erreichen, da hiervon die Höhe ihrer

V/erbeeinnahmen abhtingt. Das allein macht das Angebot und den Vertrieb der Leistungen der

Beklagten aber noch nicht unlauter. Ein unlauteres Verhalten wäre vielmehr nur dann gegeben,

wenn sich die Beklagte dabei nicht wettbewerbseigener Mittel bediente. Das ist jedoch nicht der

Fall (vgl. BGH, a. a. O., - Werbeblocker 5.879).

a-3) Aus den vorstehend genannten Gründen liegt auch keine unlautere Werbebehinderung vor

Zwar kann die Beeinträchtigung der Werbung eines Mitbewerbers - etwa durch deren Zerstö-

rung, Beschädigung, Beseitigung oder Verdeckung - im Einzelfall eine unlautere Behinderung

des Mitbewerbers darstellen. Dabei handelt es sich aber typischerweise um die Beeinträchti-
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gung der Werbewirkung gegenüber einem mit der V/erbung angesprochenen breiteren Publi-

kum oder - etwa in den Fällen einer Erinnerungswerbung - gegenüber den Erwerbern eines be-

stimmten produkts, ohne dass dies auf einer freien Entscheidung derer beruht, an die sich die

V/erbung richtet.

Anders verhält es sich jedoch im Streitfall. Abgesehen davon, dass zumindest weitgehend nicht

die Eigenwerbung der Klägerin für deren Produkt blockiert wird, sondern Teile deren Produkts

selbst - die Drittwerbung enthalten -, erreicht die von der Klägerin angebotene Werbung, wenn

der V/erbeblocker der Beklagten zum Einsatz kommt, nur diejenigen Nutzer nicht, die sich be-

wusst dafür entschieden haben, sich der Werbung im Internet nicht oder nur eingeschränkt aus-

zusetzen(vgl. BGH, a. a. O., - Werbeblocker 5.879).

a-4) Auch der verfassungsrechtliche Schutz, den die Klägerin genießt, gebietet unter den gege-

benen Umständen keinen weiter reichenden lauterkeitsrechtlichen Schutz.

o) Die Klägerin handelt bei dem Angebot ihrer Inhalte im Internet, zv denen auch die darin ent-

haltene V/erbung gehört, im Rahmen ihrer durch die Grundrechte der Pressefreiheit aus Art.5

Abs. 1 Satz2 GG und der Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG geschützten Tätigkeit. Das ist

bei der Auslegung und Anwendung des Lauterkeitsrechts zu berücksichtigen. Aus der Presse-

freiheit lässt sich aber ein Anspruch der Presseunternehmen auf ungestörte geschäftliche Betä-

tigung nicht herleiten. Auch Unternehmen des Medienbereichs müssen sich den Herausforde-

rungen des Marktes stellen, der von der Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung und von der

Kraft der Innovation lebt (vgl. BGH, a. a. (J., - Wrerbeblocker 5.880). Im Rahmen der erforder-

lichen Interessenabwägung ist zudem in den Blick zu nehmen, dass das von der Klägerin bean-

standete Verhalten der Beklagten im Rahmen deren Berufsfreiheit ebenfalls grundrechtlichen

Schutz genießt, der insbesondere die wirtschaftliche Verwertung der beruflich erbrachten Leis-

tung umfasst (vgl. BGH, a. a. O., - Werbeblocker 5.880). Schließlich ist auch die von der nega-

tiven Informationsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG und der allgemeinen Handlungsfreiheit

aus Art.2 Abs. 1 GG getragene Entscheidung des Nutzers, sich der Werbung im Internet nicht

oder nur eingeschränkt auszusetzen, zlr berücksichtigen, deren Umsetzung die Software der

Beklagten dient.
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B) Ein überwiegen der - dem Marktgeschehen nicht entzogenen - Interessen der Klägerin über

die genannten gegenläufigen Interessen kann nicht festgestellt werden, zumal der Klägeiin

grundsätzlich verschiedene Maßnahmen zu Gebote stehen, die Auswirkungen der Software der

Beklagten auf ihr Geschäftsmodell einzugrenzen'

So hat sie die technische Möglichkeit, den Abruf ihrer Inhalte durch Nutzer zu verhindern, wel-

che die Software der Beklagten verwenden, und so diese Nutzer zu motivieren, die Software je-

denfalls für den Besuch ihrer Internetseiten außer Funktion zu stellen. Wenn die Beklagte derar-

tige technische Maßnahmen durch eine ,,Gegen-Programmierung" umging, die in die entspre-

chenden Filterlisten geschrieben wurde (vgl. S.22ff. d. klägerischen Schriftsatzes v. 10.No-

vember 2015 : 81.228 ff. d. A.; s. 30 d. Berufungsbegründung v. 1. August 2016 : Bl' 500

d. A.; S. 10 d. klägerischen Schriftsatzes v. 20. Februar 2017 :81.648 d.A'), mag diese kon-

krete Vorgehensweise unlauter gewesen sein; ein Überwiegen des klägerischen Interesses an

dem streitgegenständlichen Schlechthinverbot des Angebots der Software selbst' das nicht auf

derartige Umgehungsmaßnahmen beschränkt ist, kann sie dagegen nicht begründen.

Schließlich kann die Klägerin auch die Finanzierung ihrer journalistischen Angebote umgestal-

ten, etwa durch Einführung einer (partiellen) Bezahlschranke (vgl. zu einet sogenannten Me-

tered Paywall Senat GRUR-RR 2017,89 - Kein Vollgas).

Ebenfalls fehl geht die Berufung der Klägerin darauf, dass es auch zur Blockierung anderer als

werblicher Inhalte kommen könne und sie insbesondere bei der Entfernung des Impressums und

von Copyrightvermerken und Urheberangaben eine rechtliche Inanspruchnahme fürchten müs-

se. Vy'enn derartige Veränderungen bei einzelnen Nutzern ohne ihr Ztúun eintreten, weil diese

die Software der Beklagten verwenden, kann die Klägerin dafür nicht in Anspruch genommen

werden.

bbb) Der Vorwurf der Unlauterkeit wird auch nicht dadurch begründet, dass die Blockierung

von Inhalten zur Vorbereitung eines V/hitelistings geschieht, für das zumindest von einigen Sei-

tenbetreibern ein Entgelt verlangt wird.

Denn das Whitelisting eröffnet den Betreibern von Internetauftritten mit Werbeinhalten gegen-

über dem Zustand der - lauterkeitsrechtlich wie dargelegt zulässigen - Blockierung lediglich
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zusätzliche Nutzerkreise für diejenige werbung, die den Acceptable-Ads-Kriterien der Beklag-

ten entspricht (vgr. Kohler v/Rp 2014,1017 T2.36 a. E.). Die Beklagte verlangt von den Sei-

tenbetreibern dafür ein Entgelt, dass sie ihnen diesen Vorteil eröffnet. Als Gegenleistung für

eine erbrachte Leistung ein Entg elt zu verlangen stellt indes grundsätzlich einen wettbewerbs-

konformen vorgang dar. Dadurch werden die Seitenbetreiber weder an ihrer Entfaltung gehin-

dert oder vom Markt verdrängt noch daran gehindert, ihre Leistung am Markt durch eigene An-

strengung in angemessener Vy'eise zur Geltungzubringen'

dd) Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die beanstandeten Verhaltensweisen

aggressive geschäftliche Handlungen i. S. d. $ 4a UWG seien.

(1) Das im Streitfall maßgebliche Recht ist mit Wirkung ab dem 10. Dezember 2015 durch das

Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren V/ettbewerb (BGBI. I2015,

S. 2158) novelliert worden. Dadurch ist der in $ 4 Nr. 1 UWG a. F. geregelte Tatbestand der

unlauteren Beeinflussung der Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers und des sonstigen Markt-

teilnehmers in die neu geschaffene Bestimmung des $ 4a UWG überführt und entsprechend den

Regelungen über aggressive Geschäftspraktiken gemäß Art. 8 und 9 der Richtlinie 200512918G

über unlautere Geschäftspraktiken neu gefasst worden.

Es kann dahin stehen, ob eine fl.ir die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der

Rechtslage hieraus folgt. Denn jedenfalls kann keine aggressive geschäftliche Handlung i. S. d.

$ 4a UWG angenommen werden.

(2) Nach $ 4a Abs. 1 Satz 1 UWG sind aggressive geschäftliche Handlungen unlauter, die ge-

eignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entschei-

dung zu veranlassen, die dieser andernfalls nicht getroffen hätte. Nach $ 4a Abs. I Satz 1 UV/G

ist eine geschäftliche Handlung insbesondere dann aggressiv, wenn sie im konkreten Fall unter

Berücksichtigung aller Umstände geeignet ist, die Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers oder

sonstigen Marktteilnehmers durch unzulâssige Beeinflussung erheblich zu beeinträchtigen. Eine

unzulässige Beeinflussung liegt nach $ 4a Abs. 1 Satz 3 UWG vor, \ /enn der Unternehmer eine

Machtposition gegenüber dem Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zur Ausübung von

Druck in einer V/eise ausnutzt, die die Fähigkeit des Verbrauchers oder sonstigen Marktteil-

nehmers zu einer informierten Entscheidung wesentlich einschränkt.
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(3) Danach kann vorliegend nicht von einer unzulässigen Beeinflussung ausgegangen werden'

Selbst wenn die Beklagte durch die auf der kostenlosen Bezugsmöglichkeit beruhende weite

verbreitung ihrer Software eine lauterkeitsrechtlich bedeutsame wirtschaftliche Machtposition

erlangt haben sollte, läge kein Ausnutzen dieser Position zur Druckausübung i. S' d' $ 4a Abs' I

Satz 3 UV/G vor.

Eine Machtposition wird zur Ausübung von Druck ausgenutzt, wenn der Handelnde sie in einer

V/eise nufzt,die beim Adressaten den Eindruck erweckt, er müsse mit irgendwelchen Nachtei-

len außerhalb des angestrebten Geschåifts rechnen, falls er die von ihm erwartete geschäftliche

Entscheidung nicht trifft. Der Nachteil darf nicht bloß darin bestehen, dass der Unternehmer das

Geschäft nicht abschließt, wenn der Adressat nicht auf die geforderten Vertragsbedingungen

eingeht; denn insoweit hat der Grunds atz der Vertragsfreiheit Vorrang (vgl. Kahler in Köh-

ler/Bornkamm,IJWG,35. Aufl. 2017, $ 4aUWG Rz. 1.59).

Im Streitfall läge der Nachteil der Seitenbetreiber lediglich darin, dass sie sich weiterhin mit der

lauterkeitsrechtlich zulässigen Situation der Blockierung ihrer Werbung abfinden müssten, weil

sie mit der Beklagten keine Whitelistingvereinbarung getroffen haben, und beschränkt sich des-

halb auf die Folgen des Nichtabschlusses eines Geschäfts, so das kein Ausnutzen zur Druck-

ausübung gegeben ist. Es liegt auch kein belastendes oder unverhältnismäßiges Hindernis

nichtvertraglicher Art i. S.d. $ 4a Abs. 2 Nr.4 UWG vor, weil damit nur Hindernisse bei der

Ausübung von Rechten aus einem Vertrag zwischen dem Handelnden und dem Druckadressa-

ten gemeint sind (vgl. Sosnitzain: Ohly/Sosnitza, UV/G,7.Aufl. 2A16, $4a UWG Tz. 188;

wohl auch Seichter in: Ullmamz, jurisPK-UWG, 4. Aufl. 2016, $ 4a UWG Fiz. 54 und Fritzsche,

WRP 2016, I T2.39; a. A. OLG Köln GRUR 2016, 1082 - Adblock Plus, dot1"Tz. 57).

d) Im Streitfall ist allerdings nicht entscheidungserheblich, dass die konkrete Vorgehensweise

der Beklagten nicht unlauter ist, bei der jedenfalls teilweise ein entgeltliches Whitelisting vor-

bereitet wird.

Der Unterlassungsantrag enthält weder eine allgemeine Beschränkung auf Handlungen im ge-

schäftlichen Verkehr oder zu Zwecken des V/ettbewerbs noch eine konkrete Beschränkung auf

die Entgeltlichkeit des Whitelistings, zu dessen Vorbereitung die zu verbietenden Handlungen

des Anbietens, Bewerbens oder Vertreibens der Software vorgenommen werden. Eine Be-
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schränkung auf entgeltliches whitelisting kann auch der namentlichen Bezugnahme auf die

konkrete Software nicht entnommen werden, da diese mit den vertraglichen Bedingungef\ z.J

denen die Beklagte das whitelisting vornimmt, nichts zu tun hat.

Die Klägerin hat zudem ausdrücklich erklärt, dass Handlungen zur vorbereitung eines unent-

geltlichen Whitelistings ebenfalls vom beantragten Verbot erfasst werden sollen. Sie hat damit

klargestellt, dass der Antrag auch solche verhaltensweisen erfassen soll, die selbst unentgeltlich

erfolgen und nur der Vorbereitung eines unentgeltlichen V/hitelistings dienen.

Der Antrag erfasst daher auch Handlungen, die - wie unter c) aa) dargelegt - schon deshalb

nicht unlauter sind, weil sie keine geschäftlichen Handlungen darstellen, und ist deshalb unbe-

gründet (vgl. BGH GRUR 2014,393 - wetteronline.deTz.4T m. w. N.).

'Wegen der von der Klägerin ausdrücklich erklärten Festlegung auf einen zu weiten Antragsin-

halt käme eine Verurteilung hinsichtlich der konkreten Verletzungsform als minus selbst dann

nicht in Betracht, \ryenn die konkrete Vorgehensweise der Beklagten unlauter wäre. Denn es ist

nicht Sache der Gerichte, einen zu weit gefassten Antrag so umzuformulieren, dass er Erfolg

hat oder haben könnte (vgl. BGH GRUR 2002, lS7 [1S8] -Lieferstörung; Köhler in: Kòh-

ler/Bornkamm,rJWG, 35. Aufl. 2017, $ 12 UWG Pt2.2.44).

2. ¡¿it dem Unterlassungsantrag erweisen sich auch die darauf rückbezogenen Folgeanîäge zu

Ansprüchen aus Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz als unbegründet.

Die Entscheidung über die Kosten beruht auf $ 97 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf $ 708 Nr. 10, $ 711 ZPO.

Die Revision ist nichf zuzulassen. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung ($ 543

Abs. 2 Satz 1 Nr. I ZPO) und auch die Voraussetzungen des $ 543 Abs.2 Satz 1 Nr. 2 ZPO

C.



liegen nicht vor. Die Rechtssache erfordert, wie die Ausführungen unter B. zeigen, lediglich die

Anwendung gesicherter Rechtsprechungsgrundsätze auf den Einzelfall.

Müller
Vorsitzender Richter
am Oberlandesgericht
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Dr. Holzinger
Richterin
am Oberlandesgericht

Cassardt
Richter
am Oberlandesgericht

Für die Richtigkeit der Abschrift

München, den 17. August 2017

Geschäftsstelle des Oberla ndesgerichts M ü nchen

Mtrh lbauer, J ustizsekretärin

U rku ndsbeamtin der Geschäftsstelle

Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt

- ohne Unterschrift gültig


